SICHERHEITS- und il =
GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT ekt _
gemaR §5 Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz (ASchG) AUM Lo iv[eld:

Dieses Dokument muss beim Eintritt von Griinden laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begriindeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begriindetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
Uberpruft und gegebenenfalls angepasst werden!

Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstatte: Buro-, Bildschirmarbeitsplatze
basierend auf:

(Tatigkeit): computerunterstutzte Burotatigkeit, CAD-Planung
Anzahl der Arbeithehmer:31
Kurzbeschreibung:

allgemeine Burotatigkeiten, telefonische Beratung, Auftragsabwicklung mittels
EDV, teilweise CAD-Planungen

Ermittlung/Beurteilung durch:SVP Datum: 29.11.2018

Beigezogene Personen:
Praventivdienste der AUVA, SFK Bojonovic - zurlckreichend bis ins Jahr 2000

Wenn bei der Festlegung von MaRnahmen zur Gefahrenverhiitung ONORMEN, européische
Normen (EN), OVE-Vorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften, Technische Richtlinien oder
sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:

SO-Zertifizierung - Dokumentation und Audit OHSAS

Es wurden MaRnahmen beraten: Datum

Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)

Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:

Mit Sicherheitsfachkraft (SFK), SFK:
Arbeitsmediziner (AM), Am:[]
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und SVP: [
Belegschaftsorganen (BO) beraten: B80: []

Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:

Beilagen: Vom Arbeitsmediziner der AUVA beraten und umgesetzt
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Gibt es Beschaftigungsverbote bzw. ja | nein Hinweise
-beschrankungen fur: (z.B.: Wenn ja Welche)
behinderte Arbeithehmer? ] [] | derzeit nicht zutreffend
. . derzeit keine Frau in der
Schwangere und stillende Mutter? [] L] Niederlassung titig
Jugendliche’? o KjBG (derzeit nicht zutreffend)
Lehrlinge’? ] [ derzeit nicht zutreffend

Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dtirfen Lehrlinge beschéftigt werden; erforderliche besondere
Fahigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)

*) MSchG §4: z.b., insbesondere Heben von Lasten lber 5 kg, Arbeiten bei Kalte und Hitze, Ruhemdoglichkeiten
Jugendliche gemaR KjBG: evt. Beschaftigungsverbote durch die Art der gelagerten Waren (derzeit nicht gegeben)
oder durch die Art der Lagereinrichtung, Arbeiten mit gefahrlichen Arbeitsmitteln (§6 KjBG-VO),

Verbote gem. § 7 KiBG-VO

. . Hinweise
Ja nein (z.B.: Wenn ja, welche?)

Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen ]

erforderlich? (6. Abschnitt ASchG; Vdg (iber die

Gesundheitstiberwachung)

Sind Fachkenntnisse nachzuweisen? ]

(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern)

Sind personliche Schutzausriistungen (PSA) ]

notwendig? (eventuell Beilage)

Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich? O

Sind Zutrittsbeschrankungen erforderlich? N

Sind Vorkehrungen flr ernste und unmittelbare ]

Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)

Wird mit gefahrlichen Arbeitsstoffen gearbeitet? ]
(§§ 40, 42 ASchG)

Bestehen Prufpflichten ? ]
(z.B. It. § 37 ASchG, z.B.:Aufzlige, Hebebuhnen...)

Ist eine Brandschutzordnung behordlich ] M
vorgeschrieben?

Sind Evakuierungsplane behordlich ] [
vorgeschrieben?

Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt u
werden?
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*) oder Hinweis auf den Aufbewahrungsort angeben:
Arbeitsplatzevaluierung: Speicherort Zentralablage:
Z:\951_Firmeninterne Informationen fir alle\OOO_Arbeitsplatzevaluierung

*) Sicherheitsdatenblatter der gefahrlichen Stoffe befinden sich im I1SO-Ordner "Firmenbezogene Dokumente" - Kopie 1SO 3
Inhaltsverzeichnis liegt dieser Evaluierung bei!

**) Kopie ist im Ordner Arbeitsplatzevaluierung und im Ordner ISO
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MASSNAHMENBLATT

zu SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemald §5 Arbeitnehmerinnenschutzgesetz (ASchG)

Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstatte: Biro-, Bildschirmarbeitsplatze

@ ELalat
A\ = <@ B oce

maogliche
Gefahrdung oder Belastung
festgestellt

Malinahmen
technisch - organisatorisch - personenbezogen

Zustandiger

umgesetzt am
(Termin)

Kontrolle

|
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Neue Zeile hinzufiigen

ID: null  Seite 4 von 4



	SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
	gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

	MASSNAHMENBLATT
	zu SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT


